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(3) Selbständige Produktionsbetriebe des volkseige
nen Handels erhalten Prämien nach der Verordnung 
vom 17. Februar 1955 über die Prämienzahlung für das 
ingenieurtechnische Personal, für die Meister und für 
das leitende kaufmännische Personal in den volks
eigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben (GBl. I 
S. 135).

§ 3
Prämienberechtigte

(1) Die Prämienberechtigten werden für die Anwen- 
✓  dung nach der Musterprämientabelle (Anlage) wie folgt

' eingruppiert:
a) in G r u p p e  I:

Direktoren, Leiter von Handelsniederlassungen, 
Hauptbuchhalter, Handelsleiter, Planungsleiter;

b) in G r u p p e  II:
Leiter der Abteilung Arbeit, Betriebsstättenleiter 
in Gaststätten, Leiter von Produktionsabteilun
gen, selbständige Leiter der Abteilung Ein- und 
Verkauf, Dispatcher;

c) in G r u p p e  III:
Leiter der kaufmännischen Abteilungen, Dispo
nenten bzw. Branchenleiter, Leiter der Büros für 
Erfindungs- und Vorschlagswesen, Leiter von 
Werbeabteilungen, Küchenleiter in Gaststätten, 
Meister in Produktionsabteilungen, Küchenmeister 
in Gaststätten, Kaderleiter.

(2) Die Ausübung der Funktion in einer der unter 
Abs. 1 genannten Gruppen ergibt ohne besondere Lei
stungen im jeweiligen Arbeitsbereich keinen Prämien
anspruch.

(3) Der Leiter des Betriebes gibt auf Grund der 
jeweiligen Durchführungsbestimmungen den genauen 
Personenkreis der Prämienberechtigten namentlich be
kannt, um die Initiative der Prämienberechtigten auf 
die Erfüllung und Übererfüllung der Pläne zu lenken.

(4) Zur Prämiierung besonderer zur Erfüllung und 
Übererfüllung beitragender Leistungen der im Abs. 1 
und in den Durchführungsbestimmungen nicht genann
ten Angehörigen des leitenden kaufmännischen Perso
nals .kann ein Betrag bis zu 20 °/o der im Betrieb 
jeweils errechneten Prämiensumme in Anspruch genom
men werden.

(5) Die Prämiierung des Lehrausbildumgspersonals 
erfolgt nach der Verordnung vom 31. Januar 1952 über 
die Entlohnung und Prämiierung von Lehrausbildern, 
Lehrmeistern und Lehrobermeistem in volkseigenen 
und ihnen gleichgestellten Betrieben (GBl. S. 105). §

§ 4
Festsetzung der Prämien

(1) Die Festsetzung der Prämien erfolgt durch den 
Leiter des Betriebes und bedarf der Zustimmung des 
Hauptbuchhalters.

(2) Die Prämiierung muß streng nach dem Leistungs
prinzip auf der Grundlage der geforderten Voraus
setzungen erfolgen.

(3) Bei der Beurteilung der Leistung ist die Erfül
lung der Aufgaben im jeweiligen Arbeitsbereich maß
gebend. Die Leistung wird bei dem für den Gesamt
betrieb verantwortlichen leitenden kaufmännischen 
Personal nach der Übererfüllung der Pläne des Gesamt
betriebes beurteilt, die übrigen Prämienberechtigten 
der Gruppen II und III nach der Erfüllung ihrer Auf
gaben im jeweiligen Arbeitsbereich.

(4) Werden von den im § 3 Abs. 1 aufgeführten 
Prämienberechtigten Dienstverpflichtungen oder Ver
pflichtungen des Belriebskollektiwertrages oder Be

triebsvereinbarungen, die sich aus der Funktion der 
Prämienberechtigten ergeben, nicht erfüllt, so ist der 
vorgesehene Prämienbetrag zu kürzen bzw. zu ent
ziehen.

(5) Prämien für den Personenkreis der Gruppe I wer
den von dem Leiter der übergeordneten Verwaltung 
auf Vorschlag des Betriebes festgesetzt.

(6) Stellt der Hauptbuchhalter auf Grund der Unter
lagen des Rechnungswesens bei den prämienberechtig
ten Beschäftigten Verstöße gegen die Plandisziplin oder 
das Sparsamkeitsregime fest, ist er verpflichtet, Kür
zung — oder in besonders schweren Fällen — Entzug 
der Prämie«! beim Leiter des Betriebes zu veranlassen. 
Schließt sich der Leiter des Betriebes der Meinung des 
Hauptbuchhalters nicht an, so hat der Hauptbuchhalter 
dem Leiter der übergeordneten Verwaltung unverzüg
lich darüber zu berichten. Die Auszahlung der stritti
gen Prämie ist bis zur Entscheidung des Leiters der 
übergeordneten Verwaltung über den Einspruch des 
Hauptbuchhalters auszusetzen. Das gleiche gilt .bei Ver
stößen gegen gesetzliche Bestimmungen.

(7) Die BGL hat das Recht gegenüber dem Werkleiter 
und dem Leiter der übergeordneten Verwaltung, sowohl 
eigene Vorschläge zu machen als auch gegen Fest
setzungen gemäß den Absätzen 1 und 5 Einspruch zu 
erheben. Bei Ablehnung von Vorschlägen oder Ein
sprüchen der BGL durch den Leiter der Wirtschafts
einheit steht der BGL das Recht der Beschwerde bei 
der übergeordneten Verwaltung zu. Die Entscheidung 
des übergeordneten Verwaltungsorgans ist endgültig.

(8) Die Auszahlung der Prämien nach Abs. 5 darf 
erst nach schriftlicher Bestätigung des Leiters der über
geordneten Verwaltung erfolgen.

(9) Wird festgestellt, daß Verstöße gegen die Bestim
mungen der Absätze 1, 5 und 8 vorliegen, dann ist 
davon der zuständige Minister bzw. der Vorsitzende 
des Rates des Bezirkes unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen. Von diesem sind die Verantwortlichen zur 
Rechenschaft zu ziehen.

§ 5
Berechnung der Prämien

(1) Für die Kontrolle der richtigen Berechnung u<nd 
Auszahlung der Prämien sind die Hauptbuchhalter ver
antwortlich.

(2) Die Berechnung der Prämien erfolgt auf folgen
der Grundlage:

a) bei Übererfüllung des Warenumsatz- und Gewinn
planes des jeweiligen Quartals unter der Voraus
setzung, daß die Pläne seit Jahresbeginn erfüllt 
wurden;

b) der festgesetzten Prämiensätze entsprechend der 
M usterprämientabelle;

c) der für den Betrieb registrierten Gehälter der 
leitenden Angestellten nach Stellenplan. Einzel
oder Sondergehälter dienen nicht als Berechnungs
grundlage; sie sind mit Stellenplangehalt anzu
setzen.

(3) Die Zahlen in der Prämientabelle geben die Pro
zentsätze der monatlichen Gehälter der Prämienberech
tigten an, die bei Erfüllung der Voraussetzungen den 
Gesamtprämienbetrag bilden, der zur Prämiierung ver
wendet werden kann.

(4) Bei Festsetzung der Prämien ist nur die tatsäch
lich geleistete Arbeitszeit zugrunde zu legen. Bei Ar
beitsversäumnis oder Arbeitsausfall durch Fehlen, 
Krankheit, Schulung oder aus sonstigen Gründen ist 
die Prämie nur anteilmäßig entsprechend der tatsäch-
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